
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2014/12/4 Ds4/14
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.12.2014

Norm

RStDG §150

B-VG Art89 Abs2

Rechtssatz

§ 150 erster Satz RStDG normiert eine Rechtsfolge. Rechtsfolgen treten unabhängig vom Willen des Gerichts, an

dessen Entscheidung sie geknüpft sind, ein. Vom Disziplinargericht ist § 150 erster Satz RStDG daher nicht

anzuwenden.
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